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[bookmark: _Toc7702830]
Objektbeschreibung
[bookmark: _Toc7702831]Standort
Bundesnetzagentur, Außenstelle Karlsruhe, Kanalweg 90, 76149 Karlsruhe
[bookmark: _Toc7702832]Reinigungszeiten
Die Gebäudereinigung hat in den folgenden Zeiträumen zu erfolgen:
☒ Reinigungszeit während der betriebsüblichen Arbeitszeit von 09:00 bis 15:00 Uhr
[bookmark: _Toc7702833]Zugangsregelungen
[bookmark: _Toc528152550]Die Reinigung erfolgt während der betriebsüblichen Arbeitszeit. Es werden keine Schlüssel zur Verfü-gung gestellt.
Die Reinigung in kritischen Bereichen erfolgt nur nach vorheriger Absprache zwischen dem Leistungserbringer und einer unter 1.7 benannten Ansprechpersonen der Bundesnetzagentur vor Ort.
Die Leistungserbringung in kritischen Bereichen erfolgt unter ständiger Aufsicht und Kontrolle durch Mitarbeitende der Bundesnetzagentur
[bookmark: _Toc7702834] Erreichbarkeit
Der Objektverantwortliche des Auftragnehmers muss von 08:00 bis 16:00 Uhr telefonisch erreichbar sein.
[bookmark: _Toc7702835]Reinigungsfläche
Die zu reinigende Fläche und die Reinigungshäufigkeit der einzelnen Räume ist dem beigefügten Raumbelegungsplan (Anlage 03d) und dem Leistungsverzeichnis (Anlage 03e) zu entnehmen. Abweichungen zwischen dem Aufmaß und der Reinigungsfläche werden nur berücksichtigt, wenn sie über zwei Prozent der Gesamtaufmaßfläche betragen. Dies ist dem Auftraggeber spätestens vier Wochen nach der Reinigung mitzuteilen.
[bookmark: _Toc7702836]Putzräume
Räumlichkeiten für die Lagerung von Putzmittel sind im Objekt an folgender Stelle vorhanden:
Raum 026a.
Für die Sauberkeit und Ordentlichkeit dieses Raums ist der Auftragnehmer verantwortlich.
[bookmark: _Toc7702837]Ansprechpartner
Herr Schäfer,			Tel. 06131/18-4241 bei allen vertraglichen Angelegenheiten
Herr Felix Lechner,		Tel. 0721/9828-121 Ansprechpartner am Standort
Frau Gudrun Kohm,		Tel: 0721/9828-123 Ansprechpartnerin am Standort
Herr Michael Schlötterer,	Tel. 0721/9828-140 Ansprechpartner am Standort

[bookmark: _Toc7702838]Raumgruppen für den Standort
A: Büro- und Verwaltungsräume, Druckerräume
B: Sitzungs- und Besprechungsräume
D: Teeküchen
E: Sanitärräume, WCs
I: Flure, Verkehrswege
J: Treppen, Podeste und Aufzüge
K: Büronebenräume, Garderoben, Abstellräume, Messräume
L: Archive, Kellerräume, TK-Raum
[bookmark: _Toc7702839]Leistungsumfang der Unterhaltsreinigung
Ziel ist es, eine wirtschaftliche Reinigung durchzuführen, die den Betrieb der Gebäude, deren Erscheinungsbild sowie deren Werterhaltung sicherstellt.
Es sind solche Arbeitsschritte miteingeschlossen, die gemäß den Herstelleranweisungen, den anerkannten Regeln der Technik oder aus der jeweiligen Situation heraus zur vollständigen Leistung erforderlich sind, auch wenn diese im Einzelnen nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind.
Eine genaue Darstellung der durchzuführenden Leistungen ist im Leistungsverzeichnis (Anlage 03e) zu finden.
Zu Leistungserbringung in kritischen Bereichen siehe Punkt 1.3.
[bookmark: _Toc529353246][bookmark: _Toc1476520][bookmark: _Toc7702840]Personalanforderungen
Im Idealfall sind ausschließlich festeingestellte Kräfte einzusetzen, um einem häufigen Personalwechsel vorzubeugen.
Die Objektverantwortlichen müssen mit Qualitätsprofil bereits im Angebot genannt sein (Anlage 08 – Profil Objektverantwortlicher). 
[bookmark: _Toc529353247][bookmark: _Toc1476521][bookmark: _Toc7702841]Vorstellung der Reinigungskräfte
Die neuen Kräfte sind jeweils 2 Wochen vor ihrem Einsatz bei der BNetzA mit 
· ihrem polizeilichen Führungszeugnis, 
· ihrem Personalbogen
· einem Nachweis der Arbeitsschutzbelehrung beim Auftragnehmer und
· ihrem Lichtbild 
bekannt zu geben.
[bookmark: _Toc529353248][bookmark: _Toc1476522][bookmark: _Toc7702842]Erkennbarkeit des Reinigungspersonals
Das Reinigungspersonal muss als zur Reinigungsfirma zugehörig erkennbar sein, z. B. durch Namensschilder an der Kleidung oder durch einheitliche Arbeitskleidung. 
[bookmark: _Toc529353249][bookmark: _Toc1476523][bookmark: _Toc7702843]Schulung und Einarbeitung
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass seine Reinigungskräfte zum Auftragsbeginn ausreichend geschult und demnach in der Lage sind, alle vertraglich vereinbarten Leistungen ordnungsgemäß und in guter Qualität auszuführen. Der Auftraggeber geht davon aus, dass während der ersten Wochen Fachkräfte in ausreichender Zahl zur ordnungs- und objektgerechten Einarbeitung der Reinigungskräfte zur Verfügung stehen.
[bookmark: _Toc529353250][bookmark: _Toc1476524][bookmark: _Toc7702844]Sprache
Alle eingesetzten Kräfte haben mindestens über deutsches Sprachniveau im Bereich B1 zu verfügen.
[bookmark: _Toc529353251][bookmark: _Toc1476525][bookmark: _Toc7702845]Arbeitsschutz
Die Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Ausführung der Tätigkeiten einzuhalten.
[bookmark: _Toc529353252][bookmark: _Toc1476526][bookmark: _Toc7702846]Vertretungskräfte
Für die Vertretung des Reinigungspersonals z. B. wegen Urlaub oder Krankheit gilt der gleiche Qualitätsstandard sowie die weiter oben bereits beschriebenen Voraussetzungen. Vertretungen sind entsprechend über die Gegebenheiten vor Ort von der Objektleitung des Auftragsnehmers einzuweisen, um eine ordnungs- und objektgerechten Leistungserbringung zu gewährleisten.
[bookmark: _Toc7702847]Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel für die Arbeiten auf seine Kosten zu stellen und diese in einem sauberen und sicheren Zustand zu erhalten und die Umweltstandards einzuhalten.
Die zur Reinigung eingesetzten Arbeitsmittel (bspw. Maschinen, Geräte und Gegenstände) des Auftragnehmers müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Des Weiteren müssen die Geräte und Maschinen den Sicherheitsbestimmungen entsprechen und Prüfvermerke (CE-Zeichen, ggf. GS-Zeichen etc.) tragen. Hierzu zählt auch, dass die Arbeitsmittel entsprechend der DGUV Vorschrift 3, sowie der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) regelmäßig geprüft werden. Der Geräuschpegel der eingesetzten Reinigungsgeräte soll so gering wie möglich sein und darf nicht mehr als 60 dB(A) betragen. Entsprechende Unterlagen sind dem Auftraggeber entsprechende Nachweise darüber vorzulegen. 
Die Staubsauger müssen einen Filter nach HEPA Klasse H14 oder besser aufweisen. Die Filtereinsätze sind sauber zu halten und vor Nachlassen der Saugleistung zu wechseln. Infolge der Zurückhaltung von Coronaviren im Filter sollen die Filtereinsätze alle 2 Wochen ausgetauscht werden. Hierüber ist ein schriftlicher Nachweis zu führen.
Für die eingesetzten Produkte sind dem Auftraggeber die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter für gefährliche Stoffe und Zubereitungen gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), i. V. m. der dazugehörigen TRGS 220, vorzulegen. Die genannten Vorschriften gelten in der jeweils aktuellen Fassung. Der Auftragnehmer hat die Anforderungen des § 15 der GefStoffV, bspw. hinsichtlich Fachkenntnis und Erfahrung, zu erfüllen. Um Gefährdungen für die Beschäftigten des Auftraggebers auszuschließen, sind durch die Substitutionsprüfungen der Gefährdungsbeurteilung, gemäß TRGS 400 und TRGS 600, möglichst ungefährliche Gefahrstoffe auszuwählen, sodass der Auftraggeber keine besonderen Schutzmaßnahmen zu ergreifen hat. Gefahrstoffe sind nur im benötigten Umfang in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten zu lagern. 
Grundsätzlich sind hochwertige aufeinander abgestimmte, umweltfreundliche, behördlich zugelassene Pflege- und Reinigungsmittel zu verwenden Auf Verlangen des Auftraggebers sind Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen.
Durch die nachfolgend aufgeführten ökologischen Ausschreibungskriterien sollen die Umweltbelastungen durch Reinigungsmittel nach Möglichkeit vermieden bzw. reduziert werden.

Die Kriterien für Reinigungsmittel:
· Ökotoxizität: Beschränkung der Toxizität gegenüber Wasserorganismen 
· Biologisch abbaubar: Alle enthaltenen Tenside müssen aerob biologisch leicht abbaubar und unter anaeroben Bedingungen abbaubar sein 
· Eingeschränkter Einsatz umweltschädlicher und gesundheitsschädlicher Inhaltsstoffe: besonders besorgniserregende, toxische, krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende und sensibilisierende Stoffe sowie gewässergefährdende Stoffe, Ausnahmen gibt es für Tenside, Duftstoffe und Enzyme, nicht verwendet werden dürfen unter anderem Alkylphenolethoxylate, Ethylendiamintetraessigsärue, Phosphorsäure, Alkylphosponsäure-Derivate, Formaldehyd, Nitromoschus- und polycyclische Moschusverbindungen, Nanomaterial und Mikroplastik; Biozide dürfen nur zur Haltbarmachung verwendet werden; es gibt Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen 
· Verbraucherinformation: Gebrauchsanleitung sowie Dosierhinweise und Sicherheitshinweise; 
· Umweltschonende Produktion: Die Toxizität gegenüber Wasserorganismen und gegenüber der sonstigen Umwelt ist reglementiert; gewisse Inhaltsstoffe sind verboten oder beschränkt 
· Umweltschonende Verpackung: Kennzeichnung der Kunststoffe der Primärverpackung, umweltrelevante Angaben zur Verpackung laut ISO-Norm 14021, in Kunststoffverpackungen nur Phthalate die kein Risiko bergen, keine Verpackungen aus halogenierten Polymeren, Gewicht/Nutzen Verhältnis der Primärverpackung ist festgelegt 
· Pflanzliche Rohstoffe aus biologischem Anbau: bei Verwendung von palmöl- und palmkernölbasierten Tensiden ist der nachhaltige Anbau der Ölpflanzen auf zertifizierten Plantagen zu fördern, der regenerative Kohlenstoffanteil in Tensiden muss mindestens 50% am Gesamtkohlenstoff des Tensid-Systems betragen 
· Geprüft auf Gebrauchstauglichkeit: Durch Testergebnisse muss die Gebrauchstauglichkeit bestätigt werden 
· Garantierte Spül-/Waschleistung
Der Nachweis der Kriterien für Reinigungsmittel wird durch das Zertifikat „Blauer Engel“ und das 
„EU Ecolabel“ in den Bewertungskriterien berücksichtigt.  
Es dürfen durch Reinigungsarbeiten keine gesundheitlichen Gefahren, z. B. Allergien durch Raumluftbelastung entstehen oder eine Gefährdung der Begehsicherheit für die Gebäudenutzer und -besucher gegeben sein.
Der Auftraggeber behält sich vor, bestimmte Reinigungsverfahren oder die Verwendung bestimmter Produkte schriftlich zu untersagen, sobald eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Mitarbeiter möglich erscheint.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, verschiedenfarbige Eimer und dazu passende Reinigungstücher und -mittel für die folgenden Bereiche einzusetzen:
Kategorie A: 	WC-Becken, Urinale und Fäkalienbecken 
Kategorie B: 	Waschbecken, Duschwannen sowie Wandfliesen 
Kategorie C: 	sonstige Einrichtungsgegenstände 
Kategorie D: 	Abfalleimer 
Kategorie E: 	Böden
Aufgrund von nicht gegebenen Waschmöglichkeiten am Reinigungsstandort ist ein angemessen regelmäßiger Austausch von Reinigungstüchern und Wischbezügen zu gewährleisten. Die Austauschintervalle werden mit der zuständigen Stelle des Auftraggebers abgestimmt.
[bookmark: _Toc1476528][bookmark: _Toc7702848]Reinigungs- und Desinfektionsplan
[bookmark: _Toc1476529][bookmark: _Toc7702849]Reinigungsplan
Der Auftragnehmer hat vor Auftragsbeginn an Hand des Raumplans und der Leistungsverzeichnisse einen Reinigungsplan zu erstellen. Aus dem Reinigungsplan müssen folgende Punkte ersichtlich sein:
· Raumnummer
· Wochentag, an dem die Reinigung stattfindet
· Reinigungsleistung
· Name der Reinigungskraft
· Regelmäßige Arbeitszeit der Reinigungskraft
Die Büroräume (Raumgruppe A) sind Bereichsweise über die Woche verteilt zu reinigen. Über den Reinigungsplan soll erkennbar sein, welche Bereiche an welchen Tagen gereinigt werden. Es sind genaue Wochentage zu benennen.
Ein vorläufiger Reinigungsplan ist innerhalb von 14 Tagen nach Auftragsbeginn vorzulegen. Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber ist dieser Plan entsprechend anzupassen und innerhalb von 1 Monat nach Auftragsbeginn beim Auftraggeber zu hinterlegen. Änderungen des Reinigungsplans (Wechsel der Reinigungskraft; Änderung der Reinigungstage) sind dem Auftraggeber zeitnah mitzuteilen. Für kurzfristige Änderungen, wie Vertretungen im Krankheitsfall, ist keine Anpassung notwendig. Das beigefügte Leistungsverzeichnis je Raumgruppe dient bei der Erstellung eines Reinigungsplans als Grundlage.
[bookmark: _Toc529353255][bookmark: _Toc1476530][bookmark: _Toc7702850]Desinfektionsplan
Für die Sanitärbereiche ist ein Desinfektionsplan zu erstellen. Auswahl (Fabrikat) und Anwendung (Konzentration) der Desinfektionsmittel bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Die verwendeten Präparate sind dem Auftraggeber jedoch mitzuteilen.
[bookmark: _Toc529353256][bookmark: _Toc1476531][bookmark: _Toc7702851]Nachweis über die Reinigungsleistung
Nach jeder Reinigung ist durch die auszuführende Reinigungskraft die erbrachte Reinigungsleistung mit Unterschrift und Datum auf einem Reinigungsplan zu bestätigen. Dies soll u. a. der Erfassung von Minderleistungen dienen.
[bookmark: _Toc1476532][bookmark: _Toc7702852]Reinigungskraft
Die Reinigungskräfte haben die Reinigungstätigkeit gemäß Anlage 03e (Leistungsverzeichnis) und unter Beachtung der Anlage 03 (Leistungsbeschreibung) und Anlage 03a (Ergänzende Vertragsbedingungen) durchzuführen. Mit Ihrer Unterzeichnung des Angebots wird das Tätigkeitsverzeichnis laut Anlage 03e (Leistungsverzeichnis) anerkannt.
[bookmark: _Toc7702853]Qualitätskriterien
Die Entscheidung über den Zuschlag erfolgt unter Berücksichtigung von Eignung (Fachkunde, Leitungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) des Bieters, der Realisierbarkeit der Leistung pro Stunde als auch den Ausführungen der Qualitätskriterien (Organisationskonzept, Qualitätssicherung und Vorgehensweise/Implementierung, siehe Anlage 06a) auf das wirtschaftlichste Angebot. Weitere Ausführungen sind in den besonderen Bewerbungsbedingungen sowie Anlage 01 zu finden.
Die Reinigung ist gemäß dem Leistungsverzeichnis (Anlage 03e) dauerhaft in einer zufriedenstellenden Qualität zu erbringen. Der Auftraggeber geht davon aus, dass die gewünschte Qualität und ordnungsgemäße Leistungserfüllung nur erreicht werden kann, wenn eine bestimmte Mindeststundenzahl nicht unterschritten wird. Deswegen ist bei der Kalkulation der Stunden für die Unterhaltsreinigung von einem Richtwert in der Unterhaltsreinigung wie folgt auszugehen:
Für einzelne Raumgruppen ist die folgende Richtleistung je Stunde zu beachten:
A: Büro- und Verwaltungsräume						160 – 230 m²/h
B: Sitzungs-/Besprechungsräume, Bibliotheken				150 – 280 m²/h
D: Küchen, Teeküchen, Automatenraum					   80 –150 m²/h
E: Sanitärräume, wie z. B. WC, Waschräume				    60 – 90 m²/h
I: Flure, Verkehrswege							250 – 350 m²/h
K: Büronebenräume, Garderoben, Abstellräume Messräume		160 – 280 m²/h
L: Archive, Keller- und Bodenräume, Garage, Wareneingang, 		180 – 300 m²/h
Heizung, TK-Raum

Die durchschnittliche Richtleistung basiert auf einer manuellen Reinigung. 
Unter Berücksichtigung der vom Auftraggeber gewünschten Reinigungsqualität wurde die Richtleistung für das jeweilige Reinigungsobjekt als machbar angesehener Wert ermittelt.
Die angegebene Richtleistung darf bei der Kalkulation der Reinigungsstunden nicht überschritten werden, anderenfalls kann gemäß § 60 VgV um Aufklärung gebeten und dass Angebot ggf. abgelehnt werden. 
[bookmark: _Toc7702854]Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle
Zur Qualitätssicherung ist mindestens ein Gespräch (persönlich oder telefonisch) zwischen dem Auftraggeber (Kontaktdaten siehe unter Punkt 1.7) und dem Objektverantwortlichen pro Monat vorgesehen, um aktuelle Gegebenheiten zu besprechen und eventuell auftretende Probleme zu lösen. Sollte ein erhöhter Gesprächsbedarf bestehen, sind weitere Besprechungen ggf. vor Ort durch den Auftragnehmer wahrzunehmen. Der Objektverantwortliche ist in Anlage 08 (Profil Objektverantwortlicher) schriftlich zu benennen.
Des Weiteren behält sich der Auftraggeber vor, unangekündigte, verdachtslose, stichprobenartige Kontrollen der Reinigung vorzunehmen. Im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems verpflichtet sich der Auftragnehmer regelmäßige Kontrollen der Reinigungsleistung und des Reinigungsverfahrens durchzuführen. Eine Darstellung der Qualitätssicherung (inklusive Beschwerdemanagement und Umgang mit Minder-/Schlechtleistung) ist bereits im Rahmen der Wertung der Qualitätskriterien (Anlagen 06a und 06b) in den Angebotsunterlagen darzulegen. Die Maßnahmen der Qualitätssicherung sind im weiteren Verlauf in Rücksprache mit dem Auftragnehmer auf den konkreten Auftrag anzupassen. Im Falle einer Minder- oder Schlechtleistung wird diese vom Auftragnehmer dokumentiert und im Rahmen der bestehenden regelmäßigen Kontakte mit dem Objektverantwortlichen besprochen. Weitere Schritte gemäß den ergänzenden Vertragsbedingungen (Anlage 03a; Punkt „8. Pflichtverletzung des Auftragnehmers“) behält sich der Auftraggeber vor. 
Grundreinigung
Jährlich ist eine Grundreinigung der Sanitärräume durchzuführen. 

[bookmark: _Toc7702855] Objektbesichtigung
Es ist zwingend erforderlich, dass vor Abgabe eines Angebots eine Objektbesichtigung durchgeführt wird. Die Objektbesichtigung findet nach Terminabsprache statt.
Bitte melden Sie sich hierfür bei
Herrn Felix Lechner,		Tel. 0721/9828-121 oder
Frau Gudrun Kohm,		Tel: 0721/9828-123.

Bitte bringen Sie hierfür den Nachweis (Anlage 08a – Teilnahmebestätigung der Objektbesichtigung) aus den Ausschreibungsunterlagen mit. Der entsprechende Nachweis ist nach der Objektbesichtigung vom Auftraggeber gegenzeichnen zu lassen und zwingender Bestandteil.
Sofern die Räumlichkeiten bekannt sind, kann von einer Objektbesichtigung abgesehen werden. Der Verzicht auf eine Objektbesichtigung wegen ausreichender Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten ist durch eine Eigenerklärung zu bestätigen.
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